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den Namen ‘Heinrich von Lettland', aber in anderem 
Sinne als Gadebusch, nämlich um anzudeuten, dass Hein­
rich kein Lette, sondern ein in Lettland wirkender Deut­
scher gewesen sei. Nach ihrem Vorgang wählte jetzt auch 
Wattenbach für die 2. Auflage seiner ‘Geschichtsquellen’ 
die gleiche Bezeichnung1. Eine abermalige Wendung in 
der Frage brachte jedoch im Jahr 1874 Arndt, der in der 
Einleitung zu seiner neuen Ausgabe der Chronik die 
Hypothese von dem deutschen Ursprung des Verfassers 
als falsch zurückwies und mit Entschiedenheit die alte 
These von seiner lettischen Herkunft erneuerte2. Watten­
bach trat ihm sofort bei und kehrte in der 3. Auflage 
der ‘Geschichtsquellen’ zu dem Namen ‘Heinrich der Lette’ 
zurück3. Auch Eduard Winkelmann sprach sich für 
Arndt aus4, während allein Ludwig Weiland den Nach­
weis Arndts nicht zwingend fand und bei einem non 
liquet stehen bleiben wollte5. Er hat damit keinen Ein­
druck gemacht. Wattenbach blieb auch in der 4. und 
5. Auflage seiner ‘Geschichtsquellen’ bei seinem Bericht 
über ‘Heinrich den Letten’6. Und wenn er in der 6. Auf­
lage schliesslich doch wieder der anderen Ansicht den 
Vorzug gegeben hat und in Heinrich einen Niederdeutschen 
sehen wollte7, so hatte das eine etwas merkwürdige Ur­
sache. August Bielenstein hat nämlich im Jahr 1892 eine 
Mitteilung des Petersburger Akademikers Ernst Kunik 
veröffentlicht8, worin Kunik es unter Berufung auf Jordan
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keit, aus dem Beiwort ‘de Lettis’ die lettische Herkunft zu erschliessen) 
schlagend sei, während die anderen, positiven Gründe für die deutsche 
Abstammung alle hinfällig seien. Dazu ist zu bemerken, dass dann von 
einem Nachweis des deutschen Ursprungs überhaupt nicht geredet werden 
könnte, da an sich die sprachliche Möglichkeit, dass das Beiwort ‘de 
Lettis’ die Nationalität bezeichne, nicht zu bestreiten ist; vgl. unten 
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